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Änderungen vorbehalten.  Stand 01/2009

Classic Line

Highlights

 Zusammenfassung aller inner-
gemeinschaftlichen Warenbewe-
gungen

 Automatische Erhebung von  
Daten aus der Auftragsbearbei-
tung und dem Bestellwesen

 Manuelle Eingabe von Waren-
bewegungen möglich

 Import von Warenverzeichnissen

 Ausdruck auf amtlichem For-
mular oder alternativ Erstellung 
einer Datei für die elektronische 
Datenüber mittlung

telt werden. Entweder verwenden Sie die 
amtlichen Vordrucke und drucken die Daten 
aus. Oder noch einfacher – Sie verwenden 
die elektronische Datenüber tragung. Dabei 
wird ein vom Statistischen Bundesamt vor-
gegebenes Datenformat erstellt, das Sie als 
Datei komfortabel über das Internet an die 
Statistiker in Wiesbaden schicken können. 
Vor der eigentlichen Meldung lassen sich die 
Meldepositionen noch einmal überprüfen 
und bei Bedarf verändern oder um zusätzli-
che Positionen ergänzen.

Das Zusatzpaket „Intrastat“ erledigt für Sie 
die statistischen Meldungen und entlastet 
sie damit von Routinearbeit.

Das Zusatzpaket „Intrastat“ ermittelt 
automatisch anhand der in der Auftrags-
bearbeitung und dem Zusatzpaket Be-
stellwesen hinterlegten Vorgänge, welche 
Warenbewegungen zu melden sind. Importe 
und Exporte werden getrennt ermittelt und 
gemeldet. Bei der Erstellung der Meldungen 
berück sichtigt die Classic Line die Waren-
nummern, die den zu meldenden Artikeln im 
Artikelstamm zugeordnet worden sind. 

Zur einfachen Auswahl der Warennum-
mern lässt sich das Warenverzeichnis des 
Statistischen Bundesamtes bequem in die 
Classic Line importieren. Die Meldungen 
können auf zwei verschiedenen Wegen 
an das Statistische Bundesamt übermit-

Intrastat-Meldungen erfassen den grenzüberschreitenden Warenverkehr innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Alle deutschen Un-
ternehmen, die innergemeinschaftliche Lieferungen oder Erwerbe im Sinne des Umsatzsteuergesetzes tätigen, sind zur Abgabe solcher 
Meldungen verpflichtet. Von der Meldepflicht sind nur jene Unternehmen befreit, deren grenzüberschreitendes Handelsvolumen den Wert 
von 300.000 Euro pror Jahr und Verkehrsrichtung nicht überschritten hat (Stand: Juni 2006). Wird die Wertgrenze im aktuellen Kalenderjahr 
erstmals überschritten, so beginnt die Meldepflicht ab diesem Monat. Darüber hinaus erstreckt sich die Auskunftspflicht auch auf unentgelt-
liche Versendungen und Eingänge sowie den innergemeinschaftlichen Lohnveredelungsverkehr.

Datenblatt Intrastat




